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E-Government kommt in Deutschland zu langsam voran. Vorhandene 
E-Government-Angebote würden zudem kaum genutzt, da sie kom-
pliziert zu handhaben seien und kaum Mehrwert bringen, so Dr. 
Johannes Ludewig, Vorsitzender des Nationalen Normenkontrollrats. 
Dieses Missverhältnis zwischen Potenzial und tatsächlicher Nutzung 
sowie Lösungsansätze werden seit über einem Jahrzehnt thematisiert. 
Bei der Diskussion fällt auf, dass der konkrete Umsetzungsverlauf von 
E-Government-Vorhaben insbesondere auf Policy-Ebene bisher nur 
wenig erforscht wurde. Diese Lücke wird hier näher betrachtet. Die 
Ergebnisse knüpfen dabei an Überlegungen zur Innovation im Staat an.
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Alle Projekte waren jeweils auf drei Jah-
re Laufzeit angelegt (dauerten aber über 
zehn Jahre) und versprachen eine hohe 
Reformrendite. Zwei Projekte sind ge-
scheitert, zwei waren erfolgreich.

Gemeinsames Merkmal dieser E-
Government-Vorhaben war deren interor-
ganisationale und intersektorale Verbund-
struktur und ihre Einfassung in mehrere 
Verwaltungs- und Steuerungsebenen. Zu-
dem wirkten Unternehmen in vielfältiger 
Funktion mit.

Online-Kfz-Zulassung

Die Zulassung von Fahrzeugen per Inter-
net wurde zweimal direkt nacheinander 
angegangen. Diese Vorhaben – im Folgen-
den Kfz-Wesen I+II genannt – werden auf-
grund ihrer gemeinsamen institutionellen-
Einbettung in der Analyse zusammengezo-
gen.

Kfz-Wesen I – (2003-2006) nicht um-
gesetzt und Kfz-Wesen II – (2006-laufend) 
Ziel: Online Kfz-Zulassung, Ergebnis: 
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licy-Ebene. Der Bericht schließt mit Hin-
weisen für das Innovationsmanagement 
im E-Government.

Datenbasis

Grundlage des Berichtes war eine intensi-
ve empirische Untersuchung von vier Pro-
jekten, die von Bund, Ländern und Kom-
munen unter dem Dach der nationalen 
E-Government-Strategie Deutschland-On-
line initiiert wurden. Deren mehr als zehn-
jähriger Innovationsverlauf wurde anhand 
von 4.000 Dokumenten, zahlreichen In-
terviews und umfangreicher Sekundär-
literatur nachgezeichnet und analysiert. 

Der Beitrag ist wie folgt gegliedert: Zu-
nächst werden vier E-Government-Projek-
te in ihrem Umsetzungsverlauf skizziert. 
Es folgt die knappe Darstellung des For-
schungsvorgehens und die Analyse auf Po-
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Teilprozesse umgesetzt (2017) und noch 
in Bearbeitung.

Zusammenfassung: 16 Jahre Kfz-Wesen

Das Politikfeld Kfz-Wesen wurde im Jahr 
2001 von der „E-Government-Welle“ er-
fasst. Die neu gegründete Staatssekretärs-
runde E-Government wollte das Kfz-We-
sen unter intensivem Einsatz der Informa-
tionstechnologie modernisieren. Kernidee 
war die Online-Zulassung von Kraftfahr-
zeugen. Der Reformansatz bezog sich auf 
rund 25 Millionen Verwaltungsvorgänge 
pro Jahr und sollte dem Bürger eine Al-
ternative zum Behördengang bieten. Auf-
grund der hohen Fallzahlen drängte sich 

– zumindest aus einer fachfernen Sicht – 
der Einsatz von Informationstechnologie 
sofort auf.

Begonnen hat die Umsetzung im Jahr 
2003. In diesem Jahr startete nach inten-
siver politischer Vorbereitung die Initiati-
ve Deutschland-Online mit 24 E-Govern-
ment-Projekten. Eines davon war das 
Vorhaben Kfz-Wesen. Technisches Haupt-
problem war die Digitalisierung der über-
wiegend materiell vorliegenden Nachwei-
se. Dazu gehören etwa die Fahrzeugdoku-
mente, die Kennzeichen und die Plaketten 
auf den Kennzeichen. Hierfür mussten Al-
ternativen erarbeitet werden.

Problem: Die Modernisierungsidee 
wurde nicht an die gleichzeitig laufenden 
Diskussionen und Aktivitäten der Fach-
seite rückgebunden etwa zum Einsatz von 
Smartcards, der Diskussion zur Verein-
fachung der Zulassung oder die Einrich-
tung des Onlineregisters beim Kraftfahrt-
Bundesamt (KBA). Stattdessen wurde die 
Reform auf höchster politischer Ebene 

durch die Regierungschefs aus Bund und 
Ländern beschlossen und erst danach der 
Fachseite zur Umsetzung vorgelegt. In der 
Folge kam es anfänglich zu einem Neben-
einander der Ideenumsetzung, bei dem die 
Modernisierungsakteure viel Geld, Perso-
nal und Enthusiasmus ohne maßgebliche 
Wirkung „verdampften“.

Die Datenzentrale Baden-Württemberg 
übernahm im Vorhaben Kfz-Wesen I die 
Federführung. Die Fachseite war zu die-
ser Zeit mit eigenen Reformen ausgelas-
tet und nahm an dem Projekt nicht teil. 
Kooperation wurde zwar zugesagt, fand 
aber nicht statt. Ein Grund: Die fachfrem-
de Befassung mit dem Kfz-Wesen sah die 

Fachseite als Affront. Nach vier Arbeits-
gruppensitzungen wurde das Projekt im 
Jahr 2005 ohne Ergebnis beendet. Im 
Jahr 2006 startete der nächste Moderni-
sierungsversuch. Die Regierungschefs aus 
Bund und Ländern beschlossen, das Kfz-
Wesen II in den überarbeiteten Aktions-
plan Deutschland-Online aufzunehmen. 
Diesmal übernahm die Finanzbehörde in 
Hamburg die Federführung. Die Fachsei-
te war bei den regelmäßigen Arbeitsgrup-
pensitzungen anwesend. Zwei Jahre und 
sieben Arbeitsgruppensitzungen später 
(2008) legte die Arbeitsgruppe ein so ge-
nanntes Basiskonzept für die Online-Zu-
lassung vor. Das Bundesministerium des 
Innern (BMI) und das Bundesministerium 
für Verkehr Bau und Stadtentwicklung 
(BMVBS) lehnten das Konzept ab. Der 
Staatsrat der Finanzbehörde Hamburg 
versuchte nun, das Projekt Kfz-Wesen in 
die Fachstrukturen „einzuhaken“. Über 
mehrere Monate formierte er eine Allianz 
der Unterstützer, indem er in jedem Gre-
mium des Fachentscheidungssystems vor-
trug und sich mit den Staatssekretären des 

Bundesministeriums des Innern und des 
BMVBS auf inhaltliche Ziele vereinbar-
te. Er hatte Erfolg. Das Kfz-Wesen erhielt 
eine Lenkungsgruppe aus Staatssekretären 
der Bereiche Verkehr und E-Government 
und durfte in der Verkehrsministerkon-
ferenz berichten. Der Weg ins Fachent-
scheidungssystem war geöffnet. Zunächst 
ging es „aufwärts“. Sieben Pilotzulas-
sungsbehörden erprobten die Zulassung 
„ohne Gang zur Zulassungsstelle“ und 
die Verkehrsministerkonferenz erteilte vier 
umfangreiche Prüfaufträge an das Pro-
jekt. Wenig später wechselten alle politi-
schen Unterstützer. Das Projekt geriet ins 
„Schlingern“ und hatte kaum noch poli-
tische Unterstützung. Das BMVBS nutzte 
die Gelegenheit und „dampfte“ die Pro-
jektziele ein. Der Zufall half. Das Projekt 
Kfz-Wesen gewann den Publikumspreis 
des E-Government-Wettbewerbs von Cis-
co und Bearingpoint. Sieger wurde das 
so genannte Transaktionsnummernkon-
zept, das Jahre zuvor noch vom BMI und 
BMVBS abgelehnt wurde. Dadurch wurde 
der Vorsitzende des Nationalen Normen-
kontrollrats auf das Vorhaben aufmerk-
sam. Er unterstütze nun das Vorhaben. Es 
kam zu einer Einigung mit dem BMVBS 
und dieses übernahm im Jahr 2013 die 
Federführung. Im Jahr 2015 wurde die 
Online-Außerbetriebsetzung gestartet und 
auf der CeBIT weitere Schritte angekün-
digt. Weitere Online-Module sollen bis 
2020 folgen.

Grenz- und fachüberschreitender 
Verwaltungsservice

Metropolregion Hamburg – (1999-2009) 
Ziel: Länder- und zuständigkeitsübergrei-
fende Datenerfassung bei Personenumzug; 
Ergebnis: nicht umgesetzt.

Zusammenfassung: Zehn Jahre 
Metropolregion

Einkaufen und arbeiten können die Bür-
ger der Metropolregion Hamburg überall. 
Zukünftig sollten sie auch ihre Verwal-
tungsangelegenheiten in jeder Kommune 
erledigen können; losgelöst von fachlicher 
und örtlicher Zuständigkeit. Hochrech-
nungen gingen von rund 80.000 Vorgän-
gen pro Jahr aus. 

Problem: Das Projekt schätzte die Wi-
derstände gegen die Aufhebung der fach-

»Beim Projekt Metropolregion wurden 
Kernüberzeugungen der Fachseite nicht 
beachtet.«
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lichen und örtlichen Zuständigkeit völlig 
falsch ein. Dieser „Angriff“ gegen Kern-
überzeugungen der beteiligten Fachakteu-
re war ein bedeutender Punkt, der zum 
Scheitern führte. Zudem gab keine sub-
stanziellen Kontakte zu den Fachentschei-
dungssystemen Verkehr und Inneres.

Die Grundidee für das Projekt wurde 
ab dem Jahr 1999 vom damaligen Sege-
berger Landrat Georg Gorrissen forciert. 
Im Jahr 2002 stiegen die Länder Ham-
burg, Niedersachsen und Schleswig-Hol-
stein in die Ideenumsetzung ein. Die so ge-

nannte BSL-Studie1 beschrieb die grund-
sätzliche Machbarkeit.

Die Kooperationsidee entstand aus der 
Geschichte der Metropolregion verbun-
den mit den Möglichkeiten der Informa-
tionstechnologie. Die Metropolregion ent-
wickelte sich entlang der Verkehrsmagis-
tralen und verband die Länder Hamburg, 
Niedersachsen und Schleswig-Holstein 
zu einem gemeinsamen Handlungsraum. 
Grundidee der (erforderlichen) Zusam-
menarbeit war, grenzübergreifende Ange-
legenheiten in gemeinsamen Gremien zu 
gestalten. Mit dem Aufkommen der Infor-
mationstechnologie bot sich zu Beginn des 
neuen Jahrtausends die Möglichkeit, Ver-
waltungsverfahren – etwa die Kfz-Zulas-
sung – den Bürgern ortsunabhängig und 
damit gebietsübergreifend anzubieten. 
Hier gab es aber im Gegensatz zu The-
men wie Verkehrsentwicklung, Schulen 
oder dem öffentlichen Nahverkehr keinen 
Handlungsdruck. Die Idee wurde eher 
durch die neuen technischen Möglichkei-
ten des Internets getrieben.

Das Projekt war in die Internationa-
lisierungsstrategie der Metropolregion 

eingebettet und sollte neben den Verkehrs-
magistralen nun die passenden Datenwe-
ge schaffen. Die Finanzbehörde Hamburg 
übernahm die Federführung (Jahr 2003). 
Das Projekt konzentrierte sich überwie-
gend auf technische und organisatorische 
Fragen und ignorierte weitgehend Hin-
weise und Einwände der Fachseite. So gab 
es keinen entscheidungsrelevanten Kon-
takt zu den Fachentscheidungssystemen 
Inneres und Verkehr. Die notwendigen 
rechtlichen Änderungen blieben weitge-
hend unbearbeitet. Trotzdem wurden über 
Jahre hinweg umfangreiche Softwarelö-

sungen geschaffen, die aus rechtlichen 
Gründen nicht in Betrieb genommen 
werden durften. Das Projekt wurde zehn 
Jahre nach der ersten Idee eingestellt (Jahr 
2009).

Online-Ausnahmegenehmigungen 
für Schwertransporte

VEMAGS – (1998-2008) Ziel: Zentrales 
Workflowsystem im Internet zur Ertei-
lung von Ausnahmengenehmigungen für 
Schwerlasttransporte; Ergebnis: umge-
setzt.

Zusammenfassung: 16 Jahre VEMAGS

Die Straßenbenutzung für Großraum- und 
Schwertransporte ist genehmigungspflich-
tig. Dabei sind alle betroffenen Kreise und 
Länder in die Genehmigung der Strecken 
einzubeziehen. Der Aufwand dafür war 
sehr hoch. Pro Jahr werden rund 350.000 
Anträge gestellt.

Die Idee zu VEMAGS entstand in den 
Fachausschüssen der Fachbereiche Stra-
ßenbau und Straßenverkehr. Aufgrund der 
sich stetig erhöhenden Antragszahlen war 

Handlungsdruck vorhanden. Ab dem Jahr 
1998 diskutierte der zuständige Fachaus-
schuss darüber, die neuen technologischen 
Möglichkeiten des Internets zur effiziente-
ren Gestaltung des Verfahrens zu nutzen. 
Bis zum Jahr 2003 gelang es der Fachseite 
aber nicht, sich auf gemeinsame Ziele zu 
einigen. Die einen wollten ein vollautoma-
tisiertes Routingsystem und die anderen 
ein IT-koordiniertes Antragsverfahren. 
Ein Hauptziel war, den hohen personellen 
Aufwand für die Berechnung der Straßen-
tragwerke (etwa Brücken) zu verringern. 
Hinzu kamen Interessen der Verkehrsbe-
hörden, das Antrags- und Genehmigungs-
verfahren effizienter zu gestalten, weil die 
Antragszahlen stetig höher wurden.2 Zwi-
schen den Baulastverantwortlichen und 
den Genehmigungsbehörden kam es über 
Jahre zu keiner Einigung. Der Verkehrsbe-
reich Hessen vermittelte deshalb ab dem 
Jahr 2001 zwischen den Akteuren und 
deren unterschiedlichen Interessen. Ab 
dem Jahr 2004 nahm sich der CIO von 
Hessen des Themas an und versuchte eine 
Modernisierung an den Fachbereichen 
vorbei. Er scheiterte zunächst. Fortschritte 
gelangen erst, nachdem der CIO den Ver-
kehrsbereich in Hessen mit eingebunden 
(Jahr 2005) und damit den Zugang zum 
Fachentscheidungssystem geöffnet hat-
te. Das Verkehrsministerium brachte eine 
Verwaltungsvereinbarung zu VEMAGS 
in die Verkehrsabteilungsleiterkonferenz 
(GKVS) ein. Die Verhandlungen darüber 
zogen sich rund ein Jahr hin. Am Ende 
reduzierte die GKVS den Projektauftrag 
und beschränkte sich auf eine zentrale 
elektronische Plattform für das Antrags- 
und Genehmigungsverfahren. Nach dem 
erzielten Konsens über die Vereinbarung 
begann die Softwareentwicklung und 
wurde durch große finanzielle Mittel aus 
dem hessischen E-Government-Bereich 
unterstützt. Im Jahr 2007 nahm Hessen 
die Online-Plattform VEMAGS erfolg-
reich in Betrieb. VEMAGS als Antrags- 
und Genehmigungsplattform wird immer 
noch erfolgreich eingesetzt und stetig aus-
gebaut. Die automatische Routenplanung 
(Integrationsnetz Straße) hingegen wurde 
bisher nicht realisiert.

»Beim Projekt VEMAGS gelangen 
Fortschritte erst, nachdem der CIO den 
Verkehrsbereich in Hessen mit eingebunden 
(Jahr 2005) und damit den Zugang zum 
Fachentscheidungssystem geöffnet hatte.«
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1   Vgl. BSL 2003b.

2   Vgl. VEMAGS 2014a
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Forschungsvorgehen

Jeder Fall wurde über einen Zeitraum von 
rund zehn Jahren rekonstruiert. Mit der 
langen und ausführlichen Fallbeschrei-
bung wurde die „Longue Durée“3 der 
Fälle aufgenommen. Damit wurde be-
rücksichtigt, dass die Fälle nicht erst mit 
der Projekteinsetzungsverfügung starteten, 
sondern in eine Geschichte eingebettet 
sind. Mit einer solchen langen Nacher-
zählung können zunächst verdeckte und 
nur in langer Distanz wirkende Kausali-
tätspfade4 sichtbar werden. Dieses gelingt 

dabei umso besser, je feiner die zeit- und 
inhaltlichen Analyseeinheiten sind. Diese 
Feingranularität wurde durch eine Seg-
mentierung der Fallverläufe erreicht. Die 
Rahmensegmentierung wird durch fünf 
Innovationsphasen gebildet. Zu diesen ge-
hörten: 
  Phase 1 – Ideengenerierung
  Phase 2 – Zugang 
  Phase 3 – Ideendurchsetzung
  Phase 4 – Ideenrealisierung
  Phase 5 – Routinisierung. 

Die Phasen 1,3 und 4 orientieren sich 
am betrieblichen Innovationsmanage-
ment. Die Phase 2 (Zugang) ist neu und 
ein Ergebnis dieser Forschungsarbeit. Sie 
beschreibt die Notwendigkeit, Projekte 
institutionell in die Entscheidungsgremien 
einzufügen und nicht an diesen vorbei zu 
agieren (wie etwa im Projekt Metropolre-
gion oder anfänglich bei VEMAGS). Pha-
se 5 wurde von Brüggemeier eingeführt 
und soll berücksichtigen, dass E-Govern-
ment-Projekte nicht mit der Softwareent-
wicklung enden, sondern auch im Alltag 
von Sachbearbeitern und Bürgern ankom-
men müssen.5

Die einzelnen Phasen wiederum wur-
den anhand des Konzeptes der Episode 
inhaltlich feiner aufgelöst.6 In Episoden 
finden Sequenzen von sozialen Hand-
lungen und Ereignissen statt. Mit dieser 
Darstellungsform verbindet Giddens die 
Möglichkeit, Handlung und deren Wir-
kung über Raum und Zeit aufzunehmen. 
Damit wurde es hier möglich, die kontin-
gente und komplexe Entwicklung in und 
von langlaufenden Projekten zu erfassen, 
also durch bewusste Kleinteiligkeit die 
„Longue Durée“ anzuerkennen und die 
tieferen Handlungslogiken zu erkennen.7

Die inhaltliche Analyse der Episo-
den erfolgte zunächst mit Methoden der 
Grounded-Theory-Methodologie. Dabei 
wurden alle Fälle nach einem einheitli-
chen Raster beschrieben und danach zum 
Vergleich „übereinander gelegt“ (Kodie-
rung). Dadurch konnten Gemeinsamkei-
ten und Fehlstellen hervortreten. Erstes 
Ergebnis war:
  Die Ideenfindung der E-Government-

Akteure war problemlos. Hier stand 
das Leitbild E-Government im Vorder-
grund und hat eine Modernisierungs-
agenda vorgezeichnet. Gleichwohl hat 
der Ort der Ideenfindung maßgebli-
chen Einfluss auf den weiteren Innova-
tionsverlauf genommen (Phase: Ideen-
generierung). 

  Grundproblem in den Fällen war, dass 
der Reformgegenstand weitgehend 
außerhalb des Einflussbereichs der E-
Government-Akteure lag. Es gelang 
nur mit großem Verhandlungsaufwand, 
den Einfluss auf den Reformgegen-
stand zu vergrößern (Phase: Zugang). 

  Ein Scheitern der Projekte war zudem 
dann wahrscheinlich, wenn es kein ge-
meinsames Verständnis zwischen Fach- 
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und E-Government-Seite über die kon-
krete Gestaltung der Innovation gab 
(Phase: Ideendurchsetzung). 

  Die anschließenden Innovationsphasen 
Ideenumsetzung und Routinisierung 
konnten zwar nur bei VEMAGS beob-
achtet werden, waren aber eher unpro-
blematisch. 

Die frühen Phasen haben nach dieser 
Analyse einen großen Einfluss auf den 
Innovationsverlauf. Damit treffen darauf 
bezogene Ergebnisse aus der betrieblichen 
Innovationsforschung und dem Netz-
werkmanagement auch hier zu.8 

Anschließend wurden die Fälle mit 
Methoden der Policy-Forschung tiefen-
analysiert. Ausgangspunkt ist die Einbet-
tung der Fachverfahren in die föderale 
und damit auch politisch geformte Ent-
scheidungsstruktur. Solcherart Vorhaben 
– zumal auf nationaler Ebene – werden 
nicht von einem unitaristischen Akteur 
unter einer einheitlichen Leitung produ-
ziert. Stattdessen erfolgen Veränderungen 
im föderalen Kontext organisationsüber-
greifend und die Veränderungshoheit ist 
durch das rechtlich gesetzte Ressortprin-
zip weitgehend festgelegt. Organisati-
onsübergreifend bedeutet dabei, dass die 
Entscheidung zur Modernisierung und 
deren Ergebnis überwiegend das Resultat 
strategischer Interaktionen einer Vielzahl 
politischer Akteure ist.9 Diese haben je-
weils ein eigenes Verständnis von der Na-
tur des Problems und der Realisierbarkeit 
bestimmter Lösungen. Zudem sind sie 
je mit individuellen und institutionellen 
Eigeninteressen sowie normativen Präfe-
renzen und Handlungsressourcen ausge-
stattet.10 Weiterhin haben die föderalen 
Akteure im Mehrebenensystem11 institu-
tionell verankerte Vetorechte12 und ver-

»Die Fälle starteten nicht erst mit der 
Projekteinsetzungsverfügung, sondern 
sind in eine Geschichte eingebettet. Mit 
einer langen Nacherzählung können 
zunächst verdeckte und nur in langer 
Distanz wirkende Kausalitätspfade sichtbar 
werden.«
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3  Braudel 1977.

4   Vgl. Jahn 2011, S. 66f.

5   Vgl. Brüggemeier et al. 2006, S. 95.

6 Vgl. zum Episodenbegriff Giddens 1997, S. 300ff; 
430.

7   Vgl. auch Sydow in Anlehnung an Giddens in 
Bezug auf Netzwerkwandel 2003, S. 348.

8   Vgl. Herstatt 2007b, S. 9; Thom/Grochla 1980, S. 4, 
Doz 1996. 

9 Vgl. Wiesenthal 2002, S. 60.

10 Vgl. Scharpf 2006, S. 34.

11 Vgl. Benz 2003.

12 Vgl. Tsebelis 1995.
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tikale Ausgleichsansprüche im Rahmen 
der Konnexität.13 Diese Bedingungen er-
möglichen einzelnen Beteiligten umfang-
reiche Handlungsspielräume – insbeson-
dere die zur Nichtmodernisierung. Aus 
diesen Rahmenbedingungen entsteht eine 
Konstellation, in der keiner der Akteure 
die alleinigen und notwendigen Hand-
lungsressourcen für die Veränderung der 
Fachverfahren hat. Die Ideendurchset-
zung erfordert so den Einbezug von un-
terschiedlichen Interessen und Ressourcen 
über die Grenzen von Organisationen, 
Verwaltungsebenen und Sektoren hinweg 

und führt zu aufwändigen Verhandlungen. 
Das Ressortprinzip wiederum definiert die 
zuvor adressierte Verhandlungsarena als 
einen geschlossenen Ort, zu dem nur die 
Entscheidungsträger des jeweiligen Po-
litikfeldes institutionelle Zugangsrechte 
haben.14 Der Zugang zu diesem Verhand-
lungssystem der Fachakteure ist damit 
von hoher Bedeutung, um den Innovati-
onsideen Geltung zu verschaffen. Der Zu-
gang ist aber nicht selbstverständlich, son-
dern muss „erkämpft“ werden.

Für die dargestellte Ausgangssituation 
wurden zwei Konzepte der Policy-Analyse 
mit je unterschiedlicher Schwerpunktset-
zung genutzt. Zunächst wurden die Inter-
aktionen für den Zugang zu den Verhand-
lungsarenen untersucht. Dafür eignete 
sich der Akteurszentrierte Institutionalis-
mus.15 Mit diesem Ansatz ist es möglich, 
punktuelle Policy-Änderungen auf Basis 
einer Interaktion zwischen komplexen, 
also aggregierten, Akteuren zu untersu-
chen.

Um Veränderungen in den Handlungs-
präferenzen der Akteure über die Zeit zu 
erklären, wurde das Advocacy-Coalition-

Framework16 genutzt. Sabatier geht in sei-
nem Ansatz von Veränderungszeiträumen 
von rund zehn Jahren aus, in denen ein 
Policy-Wandel entweder durch Lerneffek-
te oder durch externe Machtverschiebung 
eintritt. Der Ansatz war damit geeignet, 
die langen Zeiträume der Vorhaben auf-
zunehmen und Präferenzänderungen auf 
Lernprozesse hin zu untersuchen.

Institutionelle Analyse

Um den Innovationsverlauf zu verstehen 
ist es notwendig, den rechtlichen und in-

stitutionellen Kontext zu analysieren, in 
den E-Government-Verfahren und die Be-
teiligten eingebettet sind.

Fachinnovationssystem 

Zunächst stellt sich die Frage, wer ist an 
der Innovation eigentlich in welchem 
Maße und mit welchem Beitrag beteiligt? 
Und: Wie sind die Akteure untereinander 
verbunden? Diese Fragen gehen über eine 
Stakeholder-Analyse hinaus, denn hier 
werden neben Beteiligten und deren Inter-
essen auch Strukturen und Interaktionszu-
sammenhänge deutlich.

Um relevante Akteure zu bestimmen, 
wird das Konzept des Innovationssystems 
herangezogen. Zum Innovationssystem 
werden dabei alle Akteure gezählt, die Ka-
pazität für das Zustandekommen der In-
novation einbringen.17 Kapazität wird da-
bei als Fähigkeit gesehen, innerhalb einer 
bestimmten Zeit maßgebliche Ressourcen 
für die Modernisierung (hier der Fach-
verfahren) aufzubringen. Kapazität speist 
sich dabei überwiegend aus dem Einsatz 
und dem Zusammenspiel der Ressour-
cen Finanzen, Wissen, Organisation und 

Personal, aber auch durch jedes andere 
materielle oder immaterielle Gut, das in 
einem individuellen oder institutionellen 
Handeln zweckgebundene Verwendung 
findet.18 Grundsätzlich können zum en-
geren Kreis des staatlichen Innovations-
systems Politik, Verwaltung und IT- sowie 
Beratungsfirmen gezählt werden.19 Bei den 
hier betrachteten Fachverfahren verteilen 
sich Kapazitäten und Interaktionen auf 
verschiedene Organisationsbereiche inner-
halb von Bund, Ländern, Kommunen und 
Unternehmen mit je unterschiedlichen 
Aufgaben. Aufgrund dieser interorganisa-
tionalen netzartigen Struktur erstrecken 
sich Fachverfahren über die Grenzen be-
trieblicher Innovationssysteme hinaus. 
Das beobachtete Akteursgefüge zur Inno-
vation von Fachverfahren soll deshalb als 
Fachinnovationssystem bezeichnet wer-
den.20

Das Fachinnovationssystem stellt 
damit eine interagierende Konstella-
tion von staatlichen und nichtstaat-
lichen Akteuren und deren Einbet-
tung in Institutionen dar, die je ihre 
spezifischen Ressourcen (Technik, 
Wissen, Macht, Finanzen) zur Wei-
terentwicklung des Fachverfahrens 
einbringen.

Drei Kernergebnisse in Bezug auf das 
Fachinnovationssystem werden hier her-
ausgehoben:
1. In den Projekten wurde nicht erkannt, 

dass die Fachseite eng mit Unterneh-
men zusammenarbeitet. So hat sich – 
oft über Jahrzehnte – eine Schnittstelle 
institutionalisiert, über die Ressourcen 
getauscht werden. Die Unternehmen 
stellen über diese Schnittstelle Soft-
ware für Fachverfahren und materielle 
Zulieferprodukte zur Verfügung, wie 
beispielsweise Stempelplaketten oder 
Fahrzeugdokumente im Kfz-Bereich. 
Teilweise finden konzeptionelle Zulie-
ferungen für Referentenentwürfe statt. 

»Aufgrund einer interorganisationalen 
netzartigen Struktur erstrecken sich 
Fachverfahren über die Grenzen 
betrieblicher Innovationssysteme hinaus, 
auf verschiedene Organisationsbereiche 
innerhalb von Bund, Ländern, Kommunen 
und Unternehmen.«

13 Vgl. Henneke 2011.

14 Vgl. Schliesky/ Schulz 2010, S. 112ff.

15 Mayntz/ Scharpf 1995; Scharpf 2006.

16 Sabatier 1993; Weible et al. 2011.

17 Vgl. Hauschildt/ Salomo 2011, S. 57.

18 Moldaschl 2006, S. 9.

19 Vgl. Schliesky/Schulz 2010, S. 127-131.

20 In Anlehnung an Freeman 1987, S. 1 zu nationalen 
Innovationssystemen.
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Die Fachseite wiederum passt im Ge-
genzug ihre Normsetzungsverfahren 
den Kapazitäten der Fachseite an und 
gibt diesen Planungssicherheit. Die 
Geschwindigkeit der Fortentwicklung 
richtet sich dabei meistens nach dem 
langsamsten im Innovationsverbund. 

2. Es wurde nicht gesehen, dass die Fach-
seite eine eigene Modernisierungsagen-
da hat. Kapazitäten der Fachseite und 
der Unternehmen waren zum Zeit-
punkt von Deutschland-Online über 
Jahre in eigenen Modernisierungsvor-
haben gebunden.21 Das wurde bei-
spielsweise im Fall Metropolregion 
deutlich. Für die erforderliche IT-Ver-
bindung der Kfz- und Meldeverfahren 
hatten die Fachverfahrenshersteller 
über Jahre keine Kapazitäten frei. Die 
Kommunen – ein wichtiger Teil des 
Fachinnovationssystems – waren wie-
derum mit der Einführung des neuen 
Meldewesens weitgehend ausgelastet. 
Das Projekt wurde dadurch verzögert 
und musste auf Alternativszenarien 
ausweichen. 

3. Die E-Government-Akteure haben die 
Zusammenhänge im Fachentschei-
dungssystem nicht erkannt und die 
Fachseite eher als Hindernis wahrge-
nommen und selten als entscheidenden 
Teil der Lösung. Es wurde stattdessen 
versucht, in mehr oder weniger stark 
ausgeprägter Kooperation mit Unter-
nehmen parallele Entwicklungen vo-
ranzutreiben. Dieses Vorgehen blieb 
weitgehend erfolglos.

4. Zielführender war es, die zwischen Un-
ternehmen und Fachverwaltung etab-
lierte Schnittstelle der Zusammenarbeit 
zu nutzen und darüber Einfluss auf die 
Entwicklung des Fachverfahrens zu 
nehmen. Über diese Schnittstelle war 
es möglich, Unterstützung für erkann-
te oder vermutete Ressourcendefizite 
anzubieten. Dieser externe Ausgleichs-
beitrag bestand insbesondere in Kapa-
zitäten für die Folgenabschätzung, in 
Wissenstransfers, Finanztransfers, Un-
terstützung von Koordinierungsaufga-
ben22 und in der Bereitstellung von spe-
zialisiertem Personal für unterschiedli-
che Aufgaben im Innovationsprozess. 
Durch diese Kooperation war es mög-
lich, Einfluss zu nehmen. Dieses gelang 
aber nur insoweit, wie die Fachakteure 
die Ressourcen zur Weiterentwicklung 

der Fachverfahren für erforderlich hiel-
ten.

Zusammengefasst ist es für eine von au-
ßen herangetragene Modernisierung hilf-
reich, die maßgeblichen Akteure, ihre 
Innovationsbeiträge und die oft langjäh-
rigen Interaktionszusammenhänge zu 
verstehen. Für die E-Government-Akteu-
re besteht insbesondere dann eine gute 
Chance, ihre eigenen Ideen einzubringen, 
wenn die Fachseite Ressourcenmangel bei 
der Umsetzung ihrer eigenen Modernisie-
rungsvorhaben hat 

Fachentscheidungssystem 

Institutionell sind nur die ministeriellen 
Fachkreise zu einer Veränderung der Ver-
waltungsverfahren ermächtigt. Doch der 
Zugang zu diesen Fachkreisen ist für Au-
ßenstehende nicht selbstverständlich. Die-

ser Zusammenhang wurde in allen vier 
Projekten lange nicht verstanden.

Um die Möglichkeiten im Verände-
rungsprozess zu verstehen, sind die recht-
liche Einbettung des Verwaltungsverfah-
rens, die Interaktionen der Fachseite und 
das Konzept Policy-Lernen unter Einbe-
ziehung des so genannten belief system 
näher zu betrachten.

Das Verwaltungsverfahren

Wenn wir von E-Government-Verfahren 
sprechen, geht es überwiegend um die 
(auch rechtliche und organisatorische) 
Neugestaltung von Verwaltungsverfahren 
unter Nutzung von Informationstechnolo-
gie. Im Fokus der Veränderung steht dabei 
die individuelle Fallbearbeitung, die das 
Hauptgeschäft der Verwaltung darstellt.23 

Rechtlich wird eine solche Fallbearbei-
tung im Verwaltungsverfahrensgesetz wie 
folgt definiert:

Das Verwaltungsverfahren im Sinne 
dieses Gesetzes ist die nach außen 
wirkende Tätigkeit der Behörden, 
die auf die Prüfung der Vorausset-
zungen, die Vorbereitung und den 
Erlass eines Verwaltungsaktes [...] 
gerichtet ist [...]. (vgl. §9 VerwVfG)

Ergänzende Regelungen finden sich in 
Fachgesetzen und konkretisierenden Ver-
ordnungen. Die gesetzlichen Regelungs-
kompetenzen liegen beim Bund und den 
Ländern. Oftmals sind zusätzlich Richt-
linien der Europäischen Union zu beach-
ten. Die Verwaltungsverfahren in den 
analysierten Fällen sind ein überwiegend 
immaterieller Akt, der bestimmte recht-

liche Zustände des Antragstellers ändert. 
So beispielsweise die Genehmigung zum 
Transport von schweren Lasten auf öf-
fentlichen Straßen (VEMAGS). Die Bear-
beitung von Antrag und Bescheid erfolgt 
in der Regel mit Hilfe von Datenverarbei-
tungssystemen. Die eigentliche Vollzugs-
aufgabe ist überwiegend den Kommunen 

»Institutionell sind nur die ministeriellen 
Fachkreise zu einer Veränderung der 
Verwaltungsverfahren ermächtigt. Doch 
der Zugang zu diesen Fachkreisen ist für 
Außenstehende nicht selbstverständlich.«

21 Etwa die Entwicklung neuer Fahrzeugdokumente, 
XMeld, Zentrales Fahrzeugregister beim KBA, 
Elektronische Versicherungsbestätigung.

22 In den Fällen gelang es, insbesondere über 
das eigentliche Politikfeld hinausgehende 
staatliche und nichtstaatliche Akteure in den 
Innovationsprozess einzubeziehen und deren 
Wissensleistung zu koordinieren. Dabei konn-
ten auch Türen für nicht so organisationsstarke 
Akteure geöffnet werden, um deren spezifisches 
und ansonsten eher ungehörtes Expertenwissen 
in die Policy-Erstellung zu integrieren.

23 Vgl. Wimmer/ Traunmüller/ Lenk 2001, S. 437.
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übertragen. Einige der Aufgaben erfordern 
zudem die enge Beteiligung nicht-staatli-
cher Organisationen, etwa die Kfz-Versi-
cherungen bei der Fahrzeugzulassung, die 
Daten „just in time“ direkt in den Verwal-
tungsprozess liefern. Sollen Verwaltungs-
verfahren nun verändert werden, sind ins-
besondere und zuvorderst rechtliche Nor-
men anzupassen.

Während sich Innovatoren in Unter-
nehmen auf Technik und Vermarktung der 
Produkte konzentrieren (können), birgt 
die unmittelbare Bindung der Fachverfah-
ren an das Recht besondere Herausforde-
rungen. Im Recht ist zu berücksichtigen, 
dass jede Norm den Common Sense der 
gesellschaftlichen Kräfte ihrer jeweiligen 
Zeit abbildet. Werden bestehende Rege-
lungen verändert, öffnen sich gleichzeitig 
die mit diesen Regelungen verbundenen 
historischen Diskussionen, die zumindest 
nicht ignoriert werden können. So haben 
sich beispielsweise die Verfahren zum Kfz- 
und Meldewesen teils über Jahrhunderte 
entwickelt und sind Resultat vielfältiger 
Kompromisse. So enthält etwa die Lan-
desordnung vom Herzogtum Württem-
berg aus dem Jahr 1621 Vorschriften zum 
Meldewesen.24 Verwaltungsroutinen sind 
damit nicht nur konfigurierbare und elek-
tronisch zu substituierende Funktionen, 
sondern historisch geprägte Wissensspei-
cher. Dieses implizite Organisationswissen 
und damit verbundene Wirkvorstellungen 
werden im Verwaltungshandeln und bei 
deren Beurteilung dauerhaft mitgeführt. 
Im Gegensatz dazu kann sich Technik 
und der Umgang mit ihr weitgehend ge-

schichtslos verhalten und auf jene Mög-
lichkeiten konzentrieren, die ein optimales 
Ergebnis versprechen. Aus diesem unter-
schiedlichen Umgang können unvorher-
gesehene Spannungen zwischen Akteuren 
entstehen. Eine aus technischer Sicht ver-
meintlich einfache Änderung kann von ei-
nem historisch mächtigen und manchmal 
unerkannten Prozess so überlagert sein, 
dass eine Änderung prohibitive Kosten 
verursachen würde. Diese Zusammenhän-
ge sind aber nicht immer offensichtlich. 
So wurde beispielsweise im Jahr 1976 
der „Personenkennzeichner“ – ein aus 
technischer Sicht einfaches und im Da-
tenverarbeitungskontext nutzbringendes 
Datum – obwohl im Innenausschuss des 
Bundesrates schon angenommen – völlig 
überraschend durch den Rechtsausschuss 
aus historischen Überlegungen heraus ab-
gelehnt.25 Die Mächtigkeit solcherart ge-
tragener Argumentation wird dabei durch 
das Ressortprinzip gestützt. Danach kann 
jedes Ressort auch in Sachfragen letztend-
lich selbständig entscheiden. Ressortegois-
men sowie ressorteigener geschichtlicher 
Begründungsbalast können die Fortent-
wicklung der Fachverfahren beharrlich 
hemmen.26

Interaktionen der Fachseite

Aufgrund dieser Zusammenhänge gehen 
Normsetzungen – die zur Veränderung 
von Verwaltungsverfahren erforderlich 
sind – oftmals langwierige und kompro-
missbehaftete Verhandlungen voraus. 
Wer an diesen Verhandlungen in welchen 
Strukturen teilnimmt, wird über den Re-

formgegenstand und das damit adressierte 
gemeinsame symbolische Bezugsfeld be-
stimmt.

„Dieses gemeinsame Symbolsystem 
ist in Politikfeldern häufig ein be-
stimmtes für das Politikfeld heraus-
ragendes Gesetzeswerk wie z.B. das 
Sozialgesetzbuch für die deutsche 
Sozialpolitik. Solche Symbolsysteme 
garantieren Gemeinsamkeiten der 
Problemsicht, die die Interaktionen 
der Beteiligten erleichtern, ohne 
dass sie Interessenkonflikte hinsicht-
lich der konkreten Policies verhin-
dern.“27

Über das symbolische Bezugsfeld konsti-
tuiert sich so ein Interaktionszusammen-
hang verschiedener Beteiligter, die in dem 
Politikfeld über ihre je eigenen Interessen 
verhandeln.

Direkte und entscheidungsberechtigte 
Teilnehmer an den Verhandlungen sind 
diejenigen föderalen Akteure, denen über 
das Ressortprinzip institutionelle Verfü-
gungsgewalt über den Reformgegenstand 
zugewiesen wurde. Diese Akteure und ihre 
Interaktionsstrukturen werden hier als 
Fachentscheidungssystem bezeichnet. Ex-
emplarisch kann das Fachentscheidungs-
system „Inneres“ genannt werden, das 
etwa über das Projekt „Nationales Waf-
fenregister“ entscheidet. Im Unterschied 
dazu konnte der IT-Planungsrat nicht 
über das Projekt „Kfz-Wesen“ entschei-
den, da er kein Teil im Fachentscheidungs-
system Verkehr war. Gleichwohl war diese 
Vorstellung von Entscheidungsmacht über 
viele Jahre Arbeitsgrundlage der Staats-
sekretäre. In den Projekten wuchs diese 
Erkenntnis „vor der Tür zu stehen“ nur 
langsam und ein mühsamer Weg in die 
Fachentscheidungsgremien wurde begon-
nen (Kfz-Wesen  II und VEMAGS bzw. 
scheiterte bei Kfz-Wesen  I und der Met-
ropolregion). Die Fachressorts der Länder 
haben hingegen uneingeschränkten Zu-
gang zum Entscheidungssystem. Der Bund 
ist Gast in den Gremien, hat aber Agenda- 

24 Vgl. Beyer 1986, S. 130.

25 Vgl. Beyer 1986, S. 140.

26 Vgl. Schliesky/ Schulz 2010, S. 112f.

27 Pappi 1993, S. 90.
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Abb. 1: Akteure und Gremien im Fachentscheidungssystem
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und Vortragsrecht. Fachfremde und Ex-
perten nehmen nur auf Einladung hin teil.

Der Zugangsgrad zum Entscheidungs-
system kann dabei wie folgt gestuft wer-
den: 
  Wer Zugang hat, kann Themen auf die 

Agenda setzen und über diese entschei-
den lassen. Durch den Zugang kann in 
den Verhandlungsarenen direkt Ein-
fluss genommen werden, beispielsweise 
durch politische Tauschgeschäfte. Mit 
dem Zugang ist eine wichtige Voraus-
setzung vorhanden, Präferenzänderun-
gen der anderen Beteiligten zu errei-
chen und damit Zustimmung für eige-
ne Projekte zu erlangen.

  Wer Vortragsrecht hat, kann Ideen vor-
stellen und diskutieren, kann aber we-
der verhandeln, die Agenda bestimmen 
noch formale Entscheidungen herbei-
führen.

Innerhalb des Fachentscheidungssystems 
sind die Akteure in vertikaler, horizonta-
ler oder anderer Weise einander zugeord-
net. Zu den Akteuren gehören unmittelbar 
Bund-Länder-Fachausschüsse, Fachminis-
terkonferenzen und deren Vorbereitungs-
gremien und mittelbar die Kommunen 
(Gemeinden, Kreise und kreisfreie Städ-
te). Die Arenen der Ergebnisfindung sind 
auf bis zu sechs föderal geprägte Ebenen 
verteilt. Diese hierarchisch stratifizierten 
Bund-Länder-Gremien sind Orte, in denen 
Vertreter der Ministerialverwaltung seit 
Jahrzehnten mehrfach im Jahr zusammen-
treffen. 

Um eine Innovation umzusetzen, sind 
grundsätzlich alle hierarchischen Stufen 
des Fachentscheidungssystems einzubin-
den und regelhaft von unten nach oben 
zu durchlaufen. Dabei ist es nicht ausrei-
chend, die Idee nur in einer Ebene durch-
zusetzen. Übergeordneten Ebenen können 
von der Entscheidung abweichen oder 
sich überhaupt nicht mit dem Thema be-
fassen, insofern die Vorkonferenz kein Vo-
tum abgegeben hat. Allein die Anzahl der 
einzubindenden ministeriellen Vertreter 
umfasst je nach Politikfeld bis zu einhun-
dert Personen.

Das Fachentscheidungssystem hat zu-
dem aufgrund der historisch und fachlich 
engen Zusammenarbeit gefestigte Struktu-
ren ausgebildet. Solche festen Beziehungen 

(strong ties) werden in der strukturellen 
Netzwerkanalyse mit Attributen wie Ge-
schlossenheit, Vertrauen und Homoge-
nität in Verbindung gebracht.28 Dadurch 
sind sie Ideen von außen weniger zugäng-
lich.

Verhandlungsmacht der Akteure in-
nerhalb des Fachentscheidungssystems 
entsteht durch institutionelle Vetorech-
te. Keiner der Teilnehmer kann einseitig 
handeln, die Gremien erfordern einstim-
mige Ergebnisse29 und kein Akteur kann 
ein Ergebnis über hierarchische Steuerung 
erreichen (institutionalisiertes Zwangs-
verhandlungssystem)30. Bei Veränderung 
von bestehenden Regelungen können die 
Nutznießer des Status quo deshalb hohe 

Ausgleichszahlungen für ihre Zustim-
mung fordern. Veränderungen werden 
damit unwahrscheinlicher. Scharpf spricht 
hier von einer „Politikverflechtungsfal-
le“31.

Der Verhandlungstyp im Fachentschei-
dungssystem ergibt sich zum einen auf-
grund des Dienstleistungscharakters der 
Fachverfahren; denn bei Dienstleistungen 
kann die Verteilung von Gewinnen und 
Verlusten nicht losgelöst von der Pro-
duktion betrachtet werden. So entstehen 
bei der Veränderung vorhandener Fach-
verfahren oftmals komplizierte kosten-
verursachende Wechselwirkungen. Dazu 
gehören beispielsweise die gesetzlich ge-
regelten Lastaufteilungen zwischen den 
Verwaltungsebenen. So muss der Bund bei 
Beteiligungs- und Einspruchgesetzen die 
Länder über den Bundesrat beteiligen und 
bei den Verhandlungen das Konnexitäts-
prinzip (Bund zu Land) berücksichtigen 
(vgl. Artikel 104a Grundgesetz). Gegen-
über den Kommunen stehen hingegen die 
Länder in der Pflicht mit dem Konnexi-

»Nicht jeder kann über Verwaltungs-
verfahren verhandeln. Eingeladen 
ist nur, wer institutionelle Zugangsrechte 
hat.«

28 Vgl. grundlegend Granovetter 1973.

29 Vgl. Bundesrat 2014.

30 Vgl. Scharpf 2006, S. 243-249.

31 Scharpf et al. 1976.
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tätsgebot (Land zu Kommune). So können 
Kommunen fachliche Änderungsbestre-
bungen der ministeriellen Ebene mit dem 
Argument der Konnexität begegnen. 

Aufgrund dieser Zwangskonstellati-
on haben sich die Bund-Länder-Gremi-
en über die Zeit zu Orten beständiger 
Tausch- und Koppelgeschäfte entwickelt. 
So ist zu beobachten, dass Zustimmungen 
von den Ländern oder dem Bund „gehor-
tet“ werden. Damit wird es möglich, un-
liebsame und von einzelnen Akteuren un-
gewollte Projekte innerhalb von Zustim-
mungspaketen zu tauschen. Mit diesem 
Vorgehen wird Vetoverhalten strategisch 
neutralisiert. Dadurch gelangen auch sol-
che Projekte durch die Entscheidungsgre-

mien, die im Einzelabstimmungsverfahren 
zum Scheitern verurteilt wären. Der Ver-
handlungsprozess in den Gremien bet-
tet sich so im Zeitverlauf in ein Geflecht 
von Geben und Nehmen ein. Dabei wis-
sen nur die langjährigen Mitglieder, wel-
che „Schuld“ wann eingefordert werden 
kann. Das Fachentscheidungssystem kann 
damit als ein System aus gegenseitigen 
Schuldverschreibungen verstanden wer-
den, die zu gegebener Zeit einlösbar sind. 
Fachfremde – wie etwa E-Government-
Vertreter – haben es hier schwer. Insofern 
sie überhaupt verhandeln dürfen, können 
sie nicht aus der Vergangenheit schöpfen. 
Sie müssen deshalb ad hoc Tauschobjek-
te anbieten. Diese Tauschobjekte stehen 
aber oftmals nicht zur Verfügung. Deshalb 
wird in Diskussionen mit Gewinnen in 
der Zukunft etwa durch Effizienzverspre-
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chen operiert oder an das Gemeinwohl 
appelliert. Bei rational und egoistisch han-
delnden Akteuren werden damit tenden-
ziell nur Lösungen dicht am Status quo 
erreicht.

Werden Entscheidungen zur Verände-
rung von Verwaltungsverfahren getroffen, 
erfolgen diese in der Regel nur auf Basis 
einer Gesetzesfolgenabschätzung. Diese 
beinhalten eine Analyse des Regelungs-
feldes einschließlich Akteursanalyse, Ziel-
beschreibungen des Regelungsentwurfes, 
Regelungsalternativen und dabei auch 
die der Nullregelung, es also so zu lassen, 
wie es ist, sowie Konsultationsverfahren 
bei den Normadressaten. Im Rahmen des 
vorgeschriebenen Konsultationsverfahrens 
können betroffene Unternehmen, Verbän-
de und andere Akteursgruppen Einfluss 
auf das Gesetzgebungsverfahren neh-
men.32 

Je nach konkreter Formulierung der 
Normtexte können hohe Lasten für die 
Normadressaten entstehen oder ihnen ge-
nommen werden. Die positive Wirkung 
der Normänderung ist deshalb im Ver-
hältnis zu den auftretenden Belastungen 
zu bewerten. Um dazu eine Aussage zu 
treffen, sind teilweise umfangreiche Gut-
achten zu fertigen. Im Vordergrund einer 
darauf ausgerichteten Gesetzesfolgenab-
schätzung steht deshalb neben den Fach-
kriterien insbesondere die Wirkung auf 
den Haushalt und die Normadressaten. In 
neuerer Zeit werden zudem Bürokratie-
kosten einbezogen.33

Für die Folgenabschätzung sind insbe-
sondere in vernetzten Systemen mit deren 
hohen Interdependenzen große Bearbei-
tungskapazitäten erforderlich. Dabei sind 

„Wirtschaftlichkeitsberechnun-
gen [...] ex ante insbesondere dann 
schwierig, wenn mithilfe der Tech-
nik umfassende Organisationsän-
derungen realisiert werden. Das Er-
gebnis der Routinisierung ist schon 
organisationsintern vorab kaum 
verlässlich einzuschätzen, bei orga-
nisationsübergreifenden Anwendun-
gen erhöht sich der Schwierigkeits-
grad beträchtlich.“34 

Wenn zudem noch Alternativszenarien zu 
berücksichtigen sind, kann der Aufwand 
für die Folgenabschätzung prohibitiv stei-
gen. Aus diesen Regelungen zur Folgen-
abschätzung und zum Konnexitätsprinzip 
erwächst neben dem Ressortprinzip eine 
weitere institutionelle Blockademacht, die 
zu teilweise aufwändigen Aushandlungs-
prozessen in verschiedenen Gremien füh-
ren kann.

Policy-Lernen und „belief system“ 

Die Analyse des Fachentscheidungssys-
tems brachte auch ein überraschendes Er-
gebnis. Es zeigte sich, dass die vordergrün-
dig ökonomisch geprägten Entscheidungs-
prozesse durch weniger offensichtliche 
und nur schwer zugängliche Rationalitä-
ten überlagert werden. Dieses Phänomen 
hat sich in den Projekten zunächst in mi-
kropolitisch orientierten Analysen gezeigt. 
So wurde deutlich, dass Entscheidungen 
für oder gegen „online“ stark von persön-
lichen Erfahrungen und tief verankerten 
Glaubenssätzen abhängig waren. Hinzu 
traten Grundüberzeugungen der Fach- 
und örtlichen Zuständigkeit sowie der 
Ressorthoheit. Diese „core-beliefs“ sind 
zum Teil seit Jahrzehnten tief im kollekti-
ven Bewusstsein der Fachseite verankert.

Abb. 2:  „belief-system“ in Anlehnung an Bandelow 2003b, S. 292

Modernisierungsvorschläge, die den 
„core-beliefs“ entgegenliefen, wurden zu-
rückgewiesen. So hat beispielsweise das 
Projekt „Metropolregion“ gegen Kern-
überzeugungen gehandelt und kam nicht 
voran. Das Projekt „Kfz-Wesen“ hatte 
auch deshalb Erfolg, weil es nach vielen 
Jahren die Handlungsprinzipien im Fach-
bereich erkannt hat und in Ihr System-
design aufnahm. Gleichwohl gab es auch 
Modernisierungsideen, die nur anfänglich 
abgelehnt wurden.

Um jene Bereiche zu erkennen, in de-
nen Änderungen einfacher möglich sind 
und jene, die schwer zu ändern sind, 
kann das Modell des „belief-systems“35 
in die aktive Gestaltung von Projekten 
einbezogen werden. Das „belief-system“ 
enthält analytisch getrennte Bereiche für 
unterschiedlich feste Wertvorstellungen, 
Annahmen über wichtige Kausalbezie-
hungen, Problemperzeptionen und deren 
Größenordnung und eine Auffassung über 
die Wirksamkeit von Policy-Instrumenten. 
Dieses Modell wird genutzt, die Wahr-
scheinlichkeit von zukünftigen Entschei-
dungen zu bestimmen.

Abbildung 2 zeigt mit dem Bereich 
„Hauptkern“ und dem Bereich „Sekun-
däre Aspekte“ zwei analytische Katego-
rien des „belief-system“. Die konkreten 
Inhalte – hier aus dem Bereich Kfz-Wesen 
– werden als „cognitiv map“ bezeichnet. 
Durchgestrichene Elemente bedeuten, dass 
sich diese Überzeugungen von 2006 zu 
2014 von Ablehnung in Zustimmung ge-
ändert haben.

Das „belief-system“ wird über länge-
re Zeiträume als stabil angesehen und ist 
für die Kohärenz von Entscheidungen in 
einem Subsystem (hier der Fachbereich) 
verantwortlich.35 Für das „belief-system“ 
wird von einem hierarchischen System 
von Glaubenssätzen ausgegangen, wo-
bei die Erwartbarkeit von Veränderun-
gen (Lernfähigkeit) von den „sekundären 
Aspekten“ hin zu den „core-beliefs“ ab-
nimmt.

32 Vgl. Konzendorf 2011, S. 136.

33 Vgl. Deutscher Bundestag 2006; Normen kon troll-
rat Gesetz

34 Brüggemeier et al. 2005, S. 354.

35 Sabatier 1993.
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Eine Veränderung des „belief-systems“ 
ist nach Sabatier bei den sekundären As-
pekten am wahrscheinlichsten. Ausgelöst 
wird die Veränderung in der Regel durch 
Lernprozesse, die über einen längeren 
Zeitraum stattfinden.

Für den Lernerfolg als besonders be-
deutend sieht Sabatier Faktoren an, die 
eine Auseinandersetzung mit dem beste-
henden Wissensvorrat ermöglichen bzw. 
einfordern. Im Vordergrund steht dabei 
eine informierte analytische Debatte, die 
über ein apolitisches Forum moderiert 
wird.

Zusammenfassend zeichnet sich ein 
Bild ab, in dem das Fachentscheidungs-
system aufgrund seiner hohen Geschlos-
senheit eher niedrige Innovationstenden-
zen aufweist. Deutlich wird auch, dass 
Verhandlungen aufgrund der vielen Teil-
nehmer schwierig sind und prohibitive 
Kosten verursachen können. Kernüber-
zeugungen im „belief-system“ überlagern 
dabei – oft unbewusst – offensichtliche 
Entscheidungsrationalitäten. So wirkt 
eine hidden-agenda, die erst mit der Ana-
lyse des „belief-systems“ sichtbar werden 
kann. 

Insgesamt sind die Voraussetzungen 
denkbar ungünstig, innerhalb des Fach-
entscheidungssystems eine Einigung ab-
weichend vom Status quo zu erreichen.

Ausgewählte Ergebnisse

Die Ausführungen leiten zu wichtigen 
Hinweise für das Innovationsmanage-
ment. Die Schlussfolgerungen zur Vernet-

zung und zur Hyperinterdependenz wer-
den dabei vor die Klammer gezogen.

Vernetzung

Zunehmende Vernetzung kann ein Inno-
vationsrisiko darstellen. Um diese Aussage 
zu verstehen, ist nochmals der Blick auf 
die basalen Eigenschaften von interor-
ganisationalen Verwaltungsverfahren im 
Kontext von E-Government zu richten. 
  Grundsätzlich entsteht Vernetzung hier 

durch informatorisch unterlegte Mo-
dulbildung von Verwaltungsschritten 
in Verbindung mit institutionell un-
terschiedlichen Trägerschaften; so bei-
spielsweise im Kfz-Wesen. Der Antrag 
wird in der Kommune gestellt und be-
arbeitet, die Daten werden beim KBA 
(= Bund) gespeichert, die Versiche-
rungsbestätigung wird elektronisch von 
den Kfz-Versicherern „just in time“ 
zugesteuert und zukünftig auch die 
Hauptuntersuchung durch die Überwa-
chungsorganisationen (TÜV, DEKRA 
etc.) beigesteuert. Die Gesetze wiede-
rum werden auf zwischen Bund und 
Ländern verhandelt.

  Zu berücksichtigen ist zudem, dass 
Verwaltungsverfahren ein Komplex aus 
technischen Artefakten, Normen und 
gesellschaftlichen Vorstellungen über 
deren Wirkung sind. Die Modernisie-
rung bestehender Verfahren bedeutet 
damit nicht nur die Substitution von 
Verwaltungsschritten durch funktiona-
le IT-Bausteine, sondern eine Verände-
rung des institutionellen Gefüges. Wi-
derstände sind damit wahrscheinlich.

  Hinzu kommt: Die Neugestaltung der 
nach außen gerichteten Verwaltungs-
prozesse (dort wo es um Bürgerdiens-

te geht) führt grundsätzlich auch zu 
einer Veränderung der internen Or-
ganisation. Damit unterscheidet sich 
E-Government als Dienstleistungsin-
novation von der Produktinnovation, 
bei der ein neues Produkt (etwa ein 
Fahrzeugmotor) in der Regel keine 
Veränderung der internen Organisati-
onsstruktur erfordert. Bei verbundenen 
Verfahren entfaltet die Veränderung 
damit direkte Wirkung auf die interne 
Struktur von mehr als einer Organisa-
tion. Hier entstehen zum Teil komplexe 
Wechselwirkungen zwischen Organisa-
tionen.

Die erforderliche Zusammenarbeit führt 
zu einer zunehmenden interorganisationa-
len Verschränkung von Recht, Technik, Fi-
nanzen und Organisation. Diese gegensei-
tigen Abhängigkeiten schränkt einseitiges 
Handeln immer weiter ein. Die Folge sind 
komplizierte, aufwändige und teilweise 
langwierige Abstimmungsprozesse der Be-
teiligten schon für kleine Veränderungen.

Daraus entsteht ein Dilemma: So kann 
neu eingesetzte Technik in verbundenen 
Verwaltungsverfahren anfänglich Grund-
lage schneller Effizienzgewinne sein (sie-
he VEMAGS). Im Laufe der Zeit werden 
anfängliche Effizienzvorteile aber mit dem 
Preis sinkender Flexibilität und Steue-
rungsverlusten bezahlt36. Es tritt eine zu-
nehmende Innovationshemmung ein.

Während Neuentwicklungen sich 
zunächst langsam, aber unaufhaltsam 
(pfadabhängig) in die Zone der Innova-
tionshemmung bewegen und dabei inno-
vatorisch Träger werden, sind bestehende 
Verfahren schon in dieser Trägheitszone 
angekommen. Je größer bei etablierten 
Verfahren die angestrebten Veränderun-
gen sind (Eingriffstiefe in das bestehende 
Gefüge) desto stärkere Konflikte sind zu 
erwarten. 

Aus der digitalen Verschränkung ent-
stehen Hürden für die Innovationsfähig-
keit der Verwaltungsverfahren, die in zwei 
Kernthesen münden:

Abb. 3: Zusammenspiel Inovationsfähigkeit und Vernetzungsgrad

36 Vgl. Sabatier 1993, S. 127.

37 Vgl. dazu auch Schuppan 2011, S. 278.
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  Je größer der Verbund verschränkter 
Infrastrukturen wird - desto schwerer 
sind Änderungen zukünftig umzuset-
zen. Damit flacht die Modernisierungs-
kurve über die Zeit ab.38 

  Verfahren, die sich zum Zeitpunkt ih-
rer Modernisierung schon in vielfälti-
gen technischen und organisatorischen 
Abhängigkeiten befinden, weisen insge-
samt eine niedrige Innovationsfähigkeit 
auf.

Die netzartigen Fachverfahren als Inno-
vationsobjekt sind damit in vielfältiger 
Weise und in mehreren Steuerungsdimen-
sionen interdependent und ihr Verände-
rungsweg in hohem Maße kontingent und 
konfliktbehaftet. 

Hyperinterdependenz

Durch die Einbettung in das Fachent-
scheidungs- und das Fachinnovations-
system gestaltet sich Verbundinnovation 
als rekursiver, aufwändiger und schwer 
zu bändigender Prozess. Ideen werden 
dabei solange angepasst, bis sie entwe-
der ein Optimum in mehreren relevanten 
Dimensionen erreichen oder das Projekt 
eingestellt wird. In Abbildung 4 sind die 
Anspruchsbereiche dargestellt, denen 
ein gut designtes Projekt gerecht werden 
muss. Dabei kann zwischen dem inneren 
primären und dem äußeren sekundären 
Innovationsbereich unterschieden wer-
den. Im inneren Bereich kommen alle 
Steuerungsdimensionen zur Geltung und 
üben Anpassungsduck auf die Gestaltung 
der neuen Prozesse aus. Im Vergleich zu 
Unternehmen ist dabei bedeutend, dass 
Rechtsetzung nicht zur Umwelt der In-

Abb. 4: Hyperinterdependenz

novation gehört, sondern ein variables 
Element darstellt. Die Dimensionen be-
einflussen sich gegenseitig und stehen zu-
einander in komplexer Abhängigkeit. So 
kann beispielsweise eine Lösung technisch 
hervorragend gestaltet sein und scheitert 
daran, dass sie zu teuer ist, die Organi-
sation nicht „mitgeht“ und sie rechtlich 
(noch) nicht zulässig ist. 

Die Suche nach einem Optimum in al-
len Steuerungsdimensionen ist herausfor-
dernd und aufwändig.

Noch anspruchsvoller wird es, den se-
kundären Innovationsbereich einzubezie-
hen. Eine neue Innovationsidee muss sich 
in diesem äußeren Bereich unterschied-
lichen und zum Teil widersprüchlichen 
Anforderungen stellen. Dadurch sind ver-
waltungsspezifische Innovationsbarrieren 
vorhanden, die in Unternehmen so nicht 
zu finden sind. Zu deren Überwindung 
werden Lösungen erforderlich, die ganz 
unterschiedlichen Zielsystemen genügen 
müssen und zueinander schwer vereinbar 
sind. Im Vergleich zu betrieblichen Inno-
vationen sind damit zusätzliche Prüfungs-
maßstäbe (Go/noGo-Schranken) eingezo-
gen, die über die Dimensionen praktische 
Machbarkeit und Marktchancen wie bei 
Unternehmen hinausgehen. Wesentliche 
Aspekte des sekundären Innovationsberei-
ches sind: 
  Kostenanalysen beziehen sich nicht nur 

auf Produktionskosten, also Gestaltung 
der internen Verwaltungsprozesse, son-
dern müssen auch den Aufwand beim 
Normadressaten (den zukünftigen 
Kunden) beachten.

  Mehr noch als bei Unternehmen wer-
den vom Staat sichere und daten-
schutzrechtlich einwandfreie Online-
Prozesse erwartet.

  Die Belastung des „belief-systems“ der 
Beteiligten und eine damit verbundene 
Ablehnung aus nicht sachlichen Erwä-
gungen wird in Unternehmen eher die 
Ausnahme sein.

  Während der Ideen- und Konzeptent-
wicklung ist zudem die politische Trag-
fähigkeit einzubeziehen und während 
des Projektes immer wieder nachzujus-
tieren.

  Weiterhin erfordert die organisationa-
le Binnenwirkung der Innovation eine 
hohe Passigkeit zu bestehenden sozio-
technischen Strukturen.

Bei der Innovation von übergreifenden 
Verwaltungsverfahren steht damit kei-
ne Dimension für sich auf unveränder-
lichem Boden. Alle Dimensionen sind in 
ihrer Ausprägung variabel und in ihren 
Wirkungen zueinander veränderlich. Das 
Innovationsmanagement muss darauf re-
agieren.

Überlegungen für das 
Innovationsmanagement

Vernetzung und als Folge die Hyperin-
terdependenz erfordern einerseits die Set-
zung von Rahmenbedingungen, um den 
Aufwand zu reduzieren. Andererseits müs-
sen sich diese Rahmenbedingungen im 
Laufe des Vorhabens immer wieder neuen 
Erkenntnissen anpassen. Wenn also nicht 
nur inkremental geändert wird, sondern 
das gesamte System in Bewegung gerät, 
muss das Innovationsmanagement darauf 
vorbereitet sein. Netzartige Projekte ver-
langen deshalb eine holistische und Kon-
tingenz zulassende Haltung und Hand-
lung der Beteiligten.39

38 Zu beobachten ist diese Tendenz bei VEMAGS. 
Nach anfänglich schnellem Start verlangsa-
men sich nun die weiteren Innovationsschritte. 
Anfangs konnte das Land Hessen weitgehend 
alleine über die Art der Ausführung entschei-
den. Spediteure und Genehmigungsbehörden 
konnten das Produkt nutzen oder ablehnen. 
Mittlerweile sind alle Länder an jedem Schritt der 
Fortentwicklung zu beteiligen. Lösungen müssen 
nun einvernehmlich gesucht werden und sind da-
durch aufwändiger und kompromissbehafteter.

39 Siehe dazu auch den Ansatz eines systemischen 
Projektmanagements von Schwaninger/Körner 
2001 und 2005.
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Auf diese Anforderungen bezogene 
Handlungen werden anhand der ersten 
drei Innovationsphasen beschrieben. 

Phase 1: Ideengenerierung

Die Analyse der Fälle macht deutlich, dass 
die Freiheitsgrade im E-Government-De-
sign auch und insbesondere institutionell 
begrenzt sind. So sind nicht so sehr indivi-
duelle Akteure mit ihren je eigenen (auch 
begrenzten) Vorstellungen, Motiven und 
Machtquellen als Hindernis zu sehen, son-
dern deren Einbettung in festgefügte insti-
tutionelle und rechtliche Strukturen. Dar-
aus entsteht der Zwang zu Verhandlungen 
in den dafür zuständigen Gremien. Damit 
sind institutionalisierte und etablierte Are-
nen vorgegeben, in denen Akteure sich 
koordinieren und um Ergebnisse ringen. 
Zu diesen Arenen gehört insbesondere das 
Fachentscheidungssystem und zur ope-
rativen Gestaltung das Fachinnovations-
system. Viele Projekte agieren an diesen 
Strukturen vorbei oder versuchen, paralle-
le Strukturen aufzubauen (Fall VEMAGS 
und Metropolregion).

In der Phase „Ideengenerierung“ kom-
men dem Innovationsmanagement des-
halb zwei Aufgaben zu, die den Innovati-
onsverlauf maßgeblich vorzeichnen. Die 
erste Aufgabe ist, die Innovationsidee an 
die Vorstellungen des Fachentscheidungs-
systems heranzuführen. Dafür ist es zu-
nächst sehr hilfreich, das „belief-system“ 
der Fachseite zu erkunden und in einer 
„cognitiv-map“ darzustellen. Steht die 
Idee im Widerspruch dazu, können Wi-
derstände entstehen, die nicht sofort ein-
sichtig und erkennbar sind. Die Erkun-
dung kann anhand schon getroffener und 
deshalb in der Regel gut dokumentierter 
Entscheidungen erfolgen. Dadurch wird 
es möglich, wandlungsfähigere Aspekte 
(„sekundäre Aspekte“) von den eher stark 
gefestigten Überzeugungen („core-be-

liefs“) zu unterschieden. Mit dem Wissen 
um diese „cognitiv map“ der Fachakteu-
re kann die Idee störungsärmer gestaltet 
werden. Konflikte lassen sich so mögli-
cherweise im Vorwege reduzieren oder 
zumindest in ihrem zeitlichen Auftreten 
beeinflussen.

Insgesamt sollte die Innovationsidee 
eher eine niedrige Eingriffstiefe in beste-
hende Vorstellungen und Entwicklungen 
aufweisen („match“). Damit ste ht weniger 
die geniale als vielmehr die soziotechnisch 
passende Idee im Vordergrund.

Als zweite Aufgabe kommt dem Inno-
vationsmanagement zu, das Fachinnova-
tionssystem zu erkunden und dabei die 
neue Idee mit den vorhandenen Kapazi-
täten zu harmonisieren. Dadurch kann 
vermieden werden, bestehende Fachent-
wicklungen zu übersehen und Kapazitäten 
falsch einzuschätzen. Konkret sind die an 
der Fortentwicklung eines Fachverfahrens 
bisher beteiligten Akteure, deren Interes-
sen, ihre Kapazitäten und die Beziehungen 
zueinander zu ermitteln. Hinzu kommt, 
die zeitlichen und inhaltlichen Entwick-
lungspfade eines Verwaltungsverfahrens 
zu erkennen und damit verbundene (auch 
einschränkende) Diskussionen auszuwer-
ten. Im Ergebnis können vorgezeichnete 
Entwicklungspfade erkannt werden. Da-
bei bietet es sich oftmals an, diese Pfade 
fortzuführen, anstatt völlig neue Wege 
zu gehen. Durch die Erkundung können 
zudem die Kapazitäten im Fachinnovati-

onssystem abgeschätzt werden. Hieraus 
wären konkrete, gezielte und akzeptierte 
Unterstützungsbedarfe für die Moderni-
sierung zu entwickeln. 

Zudem kann die Erkundung des 
Fachinnovationssystems auch Verbindun-
gen zu verwaltungsexternen Akteuren 
offenlegen. Langjährige gegenseitige Ab-
hängigkeitsverhältnisse werden so sicht-
bar. Zu den externen Akteuren gehören 
neben Zulieferern auch an den Prozes-
sen partizipierende Unternehmen40. Die 
Analyse kann mögliche Widerstände von 
Unternehmen – etwa aufgrund zukünftig 
gefährdeter Geschäftsmodelle – frühzeitig 
erkennen helfen. Nicht selten haben Zu-
lieferer von materiellen Produkten oder 
Software ein hohes Interesse an der Beibe-
haltung des Status quo bzw. an einer Aus-
weitung ihrer Zuliefererposition. Dabei 
können Zweckbündnisse von Unterneh-
men und Verwaltung beobachtet werden, 
die bestimmte Entwicklungen verhindern 
oder zumindest verzögern.

Phase 2: Zugang

Die Phase Zugang ist spezifisch für Inno-
vationsabläufe in und mit der Verwaltung. 
Diese neu erkannte Barriere tritt dann auf, 
wenn die Innovationsidee in fachfremden 
Bereichen entwickelt wurde.41 Fachfremd 
sind dabei etwa andere Ressorts, Unter-
nehmen und Bürger. Wird diese Barriere 
nicht überwunden, endet die Innovation. 
Sie kann danach als eine Go-/No-Go-Bar-
riere im Sinne des Stage-Gate-Modells42 
eingeordnet werden. 

Die Barriere entsteht aus der Norm-
gebundenheit von Verwaltungsverfahren. 
Werden Verwaltungsverfahren verändert 
oder neu geschaffen, sind regelhaft Norm-
setzungsverfahren erforderlich. Dazu sind 
oftmals Bund und Länder zu beteiligen 
und in einigen Fällen auch die EU43. Das 
aus diesem Beteiligungserfordernis entste-

Abb. 5: Phasenmodell der E-Government-Innovation

40 Im Kfz-Wesen sind Zulieferer etwa in den 
Bereichen Stempelplaketten, Siegel und Software 
zu finden. Prozessbeteiligte Unternehmen sind 
beispielsweise Überwachungsorganisationen mit 
der Hauptuntersuchung und Kfz-Versicherungen 
mit dem Nachweis einer gültigen Versicherung 
für das Kraftfahrzeug. Indirekt in den Prozess 
eingebundene sind Entsorgungsunternehmen. 
Zulassungsdienste wiederum partizipieren an 
und von den Zulassungsprozessen.

41 Damit ist auch eine mögliche Antwort auf die 
Frage von Brüggemeier gefunden, ob und in-
wieweit Orte der Innovation (intern/extern) 
E-Government-Vorhaben beeinflussen (siehe 
Brüggemeier et al. 2005, S. 354).

42 Vgl. Cooper et al. 1979.

43 So sind etwa Aussehen und Beschaffenheit der 
Dokumente für Kraftfahrzeuge auf europäischer 
Ebene geregelt und können nicht national verän-
dert werden.
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hende Entscheidungskonstrukt ist in die-
ser Arbeit als Fachentscheidungssystem 
bezeichnet Ohne den Zugang zu diesem 
Ort der Entscheidung können Verände-
rungen kaum durchgesetzt werden. Denn 
nur wer Zugang hat, kann Themen auf 
die Agenda setzen und darüber entschei-
den lassen. Der Zugang ermöglicht zu-
dem, in den Verhandlungsarenen direkt 
Einfluss zu nehmen, beispielsweise durch 
politische Tauschgeschäfte. Mit dem Zu-
gang ist somit eine wichtige Vorausset-
zung vorhanden, Präferenzänderungen 
der anderen Beteiligten zu erreichen und 
damit Zustimmung für eigene Projekte zu 
erlangen.

Der Zugang für Außenstehende ist 
aber schwierig. Aus der institutionellen 

Analyse hat sich gezeigt, dass nur mit 
hoher politischer Aufmerksamkeit und 
geschickter Verhandlung diese Zugangs-
barriere überwunden werden kann. Hier 
empfiehlt es sich, schon in der Projekt-
einsetzung institutionalisierte Strukturen 
zu beschließen, die einen dauerhaften Zu-
gang für die notwendigen Diskussionen 
ermöglicht. Um das Ressortprinzip und 
damit ein fast unveränderliches „core-be-
lief“ der Fachseite nicht zu belasten, soll-
te die Federführung eher aus dem Fach-
bereich kommen und durch Akteure aus 
dem E-Government-Bereich ergänzt wer-
den. Aus einer solchen Konstellation kann 
ein Promotorengespann entstehen, das die 
Reform konstruktiv vorantreibt (=Institu-
tionalisierter Reformverbund).

Aus der Analyse wurde weiterhin deut-
lich, dass die Phase Zugang nicht in einer 
starren Reihenfolge mit den anderen Pha-
sen steht. Der Zugang könnte genauso vor 
oder während der Ideenfindung erfolgen. 
Ein frühzeitiger Zugang zum Fachent-

scheidungssystem könnte dazu beitragen, 
das „belief-system“ der Fachseite rechtzei-
tig zu erkunden und die Innovationshöhe 
auf die Kapazitäten im Fachinnovations-
system abzustimmen. Konflikte wären so 
im Vorwege zu reduzieren oder zumindest 
in ihrem Auftreten besser zu steuern. 

Die bisherige Sicht auf die Gestaltung 
von E-Government-Prozessen ist damit zu 
eng. Nicht nur Informationstechnologie, 
Mensch und Organisation – wie schon 
in der Phase Ideenfindung angesprochen 
– sind einzubeziehen, sondern auch die 
Normsetzung ist ein erforderlicher und 
mächtiger Designbestandteil. Die damit 
verbundenen Mechanismen – etwa der 
Referentenentwurf – zwingen dazu, schon 
frühzeitig sehr konkret zu werden. Dem 

Grunde nach muss das neue Verfahren 
schon sehr detailreich geplant sein, um 
die Gesetzesfolgenabschätzungen durch-
führen zu können. Es ist auch aus diesem 
Grunde zu kurz gegriffen, E-Government 
auf die Infrastrukturebene zu reduzie-
ren.44 Handlungslogischer und effizienter 
ist es, auf der Ebene der Normsetzung 
anzusetzen und zu erkunden, ob und in-
wieweit Prozesse überflüssig werden oder 
zumindest (auch ohne Technik) einfacher 
gestaltet werden können. Denn staatliche 
Akteure verfügen im Gegensatz zu Un-
ternehmen über Normsetzungsmacht und 
damit über eine zusätzliche Steuerungsdi-
mension. 

Phase 3: Ideendurchsetzung 

Neben der Phase Zugang wird auch die 
Ideendurchsetzung in der Literatur wenig 
thematisiert. In der Regel werden Ideen 
als selbstverwirklichend angesehen, inso-
fern eine positive Kosten-Nutzen-Bilanz 
den notwendigen Auftrieb verschafft.45 In 

der Fallanalyse wurde deutlich, dass es 
aber noch weiterer „Zutaten“ bedarf. Im 
Vordergrund steht zunächst die Feststel-
lung, dass eine Reform nicht angeordnet 
werden kann. Stattdessen sind bei Bund-
Länder-Projekten mehr als 100 ministe-
rielle Mitarbeiter von der Idee zu über-
zeugen und über institutionelle Gremien 
formal in die Entscheidung einzubezie-
hen. Ausgangspunkt für die notwendige 
Zustimmung – den Policy-Wandel – sind 
Lernprozesse. Entscheidend für Effek-
tivität und Effizienz der Lernprozesse 
ist, worauf diese sich konzentrieren. Be-
treffen die Ideen festgefügte Bereiche im 
„belief-system“, ist eine Veränderung eher 
unwahrscheinlich. Zielführender ist es, 
sich auf die eher veränderlichen Bereiche 
zu konzentrieren. Hier ist im Vorwege 
eine Erkundung der „cognitiv-map“ der 
Fachakteure – wie in der Phase Ideenge-
nerierung beschrieben – zu durchlaufen. 
Nachdem Bereiche identifiziert wurden, 
die einer Änderung eher zugänglich sind, 
können die erforderlichen Lernzyklen dar-
auf bezogen durchgeführt werden. Die 
Gestaltung der Rahmenbedingungen und 
insbesondere des Inhalts sind dabei an-
spruchsvoll.

Inhaltlich geht es darum, einen neu-
en Verwaltungsprozess so zu beschrei-
ben, dass er im Fachentscheidungssystem 
zustimmungsfähig wird. Dazu sind alle 
maßgeblichen Auswirkungen auf die be-
troffenen Zielgruppen, etwa im Rahmen 
eines Referentenentwurfs oder in einer 
Verwaltungsvereinbarung, zu beschrei-
ben. Im Idealfall werden dadurch Wis-
sensdefizite der Beteiligten so abgebaut, 
dass einem neu gestalteten Verwaltungs-
prozess zugestimmt werden kann. Doch 
aufgrund der Hyperinterdependenz der 
Zieldimensionen ist es kaum möglich, ein 
Ausgangszenario – also den Startpunkt 
der Diskussion – zu finden. Die Gestal-
tung bezieht sich zum einen auf die zuei-
nander in Abhängigkeit stehenden Steue-
rungsebenen Recht, Technik, Organisati-
on und Finanzen. Zum anderen hat jede 
Veränderung dieser Ausgangsparameter 
unterschiedliche Wirkungen auf die Di-

44 Siehe etwa Köhl et al. 2014, S. 16ff. zum Drei-
schichtenmodell.

45 Siehe etwa Magerkurth/Muschter 2010, S. 37ff.

»Netzartige Strukturen erfordern
ein darauf bezogenes 
Innovationsmanagement.«
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mensionen Sicherheit, Kosten(-verteilung), 
Zustimmungsfähigkeit, Anschlussfähigkeit 
und Akzeptanz. In der Folge ist eine Viel-
zahl von Szenarien zu bilden. Dabei kön-
nen schon kleine Veränderungen im Ver-
fahrensablauf unvorhergesehene und um-
fangreiche Änderungen in verschiedenen 
Dimensionen nach sich ziehen. Zudem 
müssen oftmals weitere Politikfelder und 
Rechtgebiete einbezogen werden. Mit zu-
nehmendem Innovationsgrad erhöht sich 
der Aufwand dann prohibitiv, weil die An-
zahl betroffener öffentlicher und privater 
Organisationen und Rechtsgebiete steigt. 
Wechselwirkungen nehmen dadurch ex-
ponentiell zu und sind immer schwerer 
einzuschätzen.

Um den Aufwand zu begrenzen, ist 
eine „Henne-Ei“-Problematik zu lösen: 
Einerseits werden Beschlüsse im Fachent-
scheidungssystem regelhaft erst dann ge-
fasst, wenn die Auswirkungen umfassend 
beschrieben sind. Andererseits sind schon 
im Vorwege und auch unter Unsicherheit 
Festlegungen zu treffen, um so die Alter-
nativenbildung und damit den Aufwand 
zu begrenzen. Diese Problematik kann 
gemildert oder gelöst werden, wenn das 
Konzept für das neue Verfahren im Rah-
men einer vertrauensvollen Zusammenar-
beit immer weiter im Detail ausgearbeitet 
wird. Dabei sind in einem iterativen Pro-
zess neue Informationen einzusteuern, 
um so die Entscheidungsunsicherheit der 
Fachakteure zu verringern. Als sinnvol-
les Vorgehen hat es sich gezeigt, für diese 
anspruchsvolle Aufgabe ein interdiszipli-
näres Team aus Juristen, IT-Spezialisten, 
Wirtschaftsfachleuten und Verwaltungs-
spezialisten aufzustellen, die zügig un-
terschiedliche und auch komplizierte 
Lösungsszenarien entwickeln und bewer-
ten können. Die inhaltlich so unterlegten 
Lernzyklen werden – so die Erkenntnis 
in den Fällen – aber nur dann akzeptiert, 
wenn sie sich an den Spielregeln und 
Lernmustern der Fachseite orientierten. 
Dazu gehören zum einen die Nutzung 
einer anerkannten Bewertungsgrundla-
ge für die Folgenabschätzung, etwa der 
Referentenentwurf (Kfz-Wesen) oder die 
Verwaltungsvereinbarung (VEMAGS). 
Anhand dieser Instrumente sind die fi-
nanziellen, rechtlichen, organisatorischen, 
technischen und institutionellen Wirkun-
gen der Reformbetroffenen – Bürger und 
Verwaltung – aufzuzeigen. Zum anderen 

müssen diese Bewertungen innerhalb des 
Fachentscheidungssystems zur Kenntnis 
genommen werden, ansonsten entwickeln 
sie keine Entscheidungsbedeutung.

Bezogen auf die Rahmenbedingungen 
für die Lernprozesse bieten sich profes-
sionelle und angeleitete Diskussionen in 
einem weitgehend neutralen Kontext an. 
Konkret: Es sind ausreichend Ressour-
cen für Reisen, Räume und Moderatoren 
zur Verfügung zu stellen, damit die In-
novationsidee bei den Fachentscheidern 
im Alltagsgeschäft nicht nach „unten“ 
rutscht. Gezielt unterstützen können die 

Modernisierungsakteure den Lernprozess 
auch, indem sie Geld und Personal für die 
Prototypenentwicklung und die Folgen-
abschätzung zur Verfügung stellen. Für 
zeitnahe Ergebnisse bietet es sich zudem 
an, neue Prozesse und dazugehörige Tech-
nologien parallel zu entwickeln und durch 
Einbinden von Lead-Usern46 in Erpro-
bungsbereichen zu testen.47 Die frühzeitige 
Erkundung des Fachinnovationssystems 
erleichtert dabei die Einschätzung, wann 
und wo Unterstützung erforderlich und 
sinnvoll ist.

Zusammenfassung

Damit E-Government-Vorhaben nicht so-
fort scheitern, sind die ersten drei Innova-
tionsphasen als entscheidende Vorberei-
tung für die Ideenumsetzung zu sehen. Ein 
Projektmanagement, das sich an starren 
Termin- und Meilensteinplänen orientiert, 
ist dazu eher ungeeignet. Stattdessen soll-
ten die Projektverantwortlichen innerhalb 
der Zielvorgaben große Handlungsräume 
erhalten, um damit die entstehende Kon-
tingenz aufgrund der langen Projektzeit-

räume und die Hyperinterdependenz auf-
nehmen zu können. Zu den inhaltlichen 
Aufgaben des Innovationsmanagements 
gehören die Erkundung von Kernüber-
zeugungen der Entscheidungsakteure, die 
Analyse des Entscheidungs- und des In-
novationssystems und die Reduzierung 
von Informationsdefiziten innerhalb pro-
fessioneller Lernforen. Für diese Aufga-
ben ist es erforderlich, über angemessene 
Ressourcen und insbesondere über ein 
gleichermaßen interdisziplinäres wie qua-
lifiziertes Projektteam zu verfügen. Eine 
der anspruchsvollsten Aufgaben ist es, den 
Zugang zu den Entscheidungsträgern her-

zustellen. Resultat dieser Aufgabe sollten 
institutionalisierte Entscheidungsstruktu-
ren im Fachentscheidungssystem sein. Für 
diesen Prozess ist die starke Unterstüt-
zung politisch verankerter Promotoren 
hilfreich. Die Projektleitung sollte daher 
einen direkten und schnellen Zugang zu 
diesem Promotorenkreis haben, um ange-
messen und zügig reagieren zu können.

Nicht im Fokus stand die Frage, ob 
und inwieweit der Service auch nachge-
fragt wird. Einen Blick darauf wirft zwar 
die Folgenabschätzung mit den Abschnit-
ten Bürokratiekosten und Effizienz. Es 
spricht aber einiges dafür, dass es für den 
Bürger insbesondere der einfache Zugang 
zu den Verfahren sein wird, der über de-

46 Vgl. Hipp et al. 2007, S. 423.

47 Beispiel ist der Fall Kfz-Wesen II. Zur Erprobung, 
Gestaltung und Informationsgewinnung wur-
den die Audi AG, der Technische Über wachungs-
verein-Süd und die Stadt Ingolstadt bei der 
Ent wicklung der neuen Stempel pla ketten einbe-
zogen und lieferten dabei wichtige Erkenntnisse 
für die Prozess- und Material ges tal tung.

»Die Vorstellung, eine gute Idee setzt 
sich durch, wenn sie Nutzen bringt, 
hat sich als naiv erwiesen.«

296 VM 6/2017

Kirstein, Innovationsmanagement im E-Government

https://doi.org/10.5771/0947-9856-2017-6-283 - Generiert durch IP 216.73.217.60, am 08.05.2026, 10:57:24. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0947-9856-2017-6-283


ren Nutzung und weiteres Schicksal ent-
scheidet. Zugangshürden, die aus Sicher-
heitsgründen sehr sinnvoll sein können, 
schmälern oftmals die einfache Nutzung. 
Hier sind Kompromisse erforderlich.
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